
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 0824-2012/DaDi vom 09.05.2012  
(Referenz-Vorlage: 0760-2012/DaDi) 

Aktenzeichen: 690-001 

Fachbereich: B - Kreisbeigeordneter 
Beteiligungen: L - Landrat 

Produkt: 1.01.01.01 Verwaltungsführung und -steuerung 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur Kenntnisnahme 
 2. Infrastruktur- und 

Umweltausschuss 
Ö Zur Kenntnisnahme 

 2. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur Kenntnisnahme  

Betreff: Anhörungsausschuss in Bau- und Naturschutzangelegenheiten 

 
 
 
Kreisbeigeordneter Fleischmann gibt den Tätigkeitsbericht des Anhörungsausschusses in 
Bau- und Naturschutzangelegenheiten für die Jahre 2010 bis 2012 zur Kenntnis: 
 
 
Ab dem 01.01.2010 wurde die Zuständigkeit für die Durchführung von Anhörungsverfahren bei 
Widerspruchsangelegenheiten in Bausachen von der Abteilung II/4 – Rechtsamt – auf das Büro von 
Herrn Kreisbeigeordneten Fleischmann übertragen. 
Gleichzeitig wurde die Widerspruchsbehörde organisatorisch von der Bauaufsicht auf das neu 
geschaffene Sachgebiet in der HA IV verlagert. 
Die Prozessführung dieser Klageverfahren erfolgt weiterhin durch Herrn Ltd. Verwaltungsdirektor 
Axt. 
Da durch gesetzliche Änderungen Zuständigkeit für die Widerspruchsbescheidung von den 
Regierungspräsidien auf die Landkreise und kreisfreien Städte verlagert wurde, soll durch die 
strikte Trennung der Verfahrensabläufe im Widerspruchsverfahren auf verschiedene Abteilungen 
ein für den Bürger transparentes Verfahren gewährleistet werden. Dem Eindruck, dass die Behörde, 
die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, auch im Anhörungsausschuss und letztendlich in der 
Widerspruchsbescheidung über diesen entscheidet, soll entgegengewirkt werden.  
Insgesamt wird die Herauslösung der Anhörungsstelle aus der Fachabteilung von den Betroffenen 
sehr positiv gefunden, da in einer Art Schlichterfunktion eine neutrale weitere Stelle den Vorgang 
noch einmal überprüft. Im Vorverfahren können so noch vor Erlass des Widerspruchsbescheides 
Einigungen erzielt werden, bzw. die Widerspruchsparteien an einem neutralen Ort noch einmal an 
einen Tisch gebracht werden.  
Weiterhin wird der Bescheid im Widerspruchsverfahren von zwei weiteren neutralen Stellen noch 
einmal überprüft. Im Zweifel können auf dem kurzen Dienstweg, dezernatsintern noch einmal 
klärende Gespräche geführt werden.  
Verwaltungsstreitverfahren können so minimiert werden. 
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Tätigkeitsbericht 2010 bis 2012: 
 
 
2010:  
 
74 Vorgänge überprüft mit dem Ergebnis: 
 
58  Vorgänge: Empfehlung gemäß  § 7 (4) Ziffer 7 HessAGVwGO dem Widerspruch nicht 

abzuhelfen 
 
10 Vorgänge:  Empfehlung, dem Widerspruch abzuhelfen 
 
 6 Vorgänge:  Rücknahme desWiderspruchs  
 
In den 74 Verfahren fanden 5 mündliche Anhörungstermine mit den betroffenen 
Widerspruchsführern und der Bauaufsicht statt. 
 
 
2011:  
 
68 Vorgänge überprüft mit dem Ergebnis: 
 
58  Vorgänge: Empfehlung gemäß  § 7 (4) Ziffer 7 HessAGVwGO dem Widerspruch nicht 

abzuhelfen 
 
 4 Vorgänge:  Empfehlung, dem Widerspruch abzuhelfen 
 
 4 Vorgänge:  Rücknahme desWiderspruchs  
 
 2 Vorgänge:  Verzicht auf die Anhörung 
 
In den 68 Verfahren fanden 4 mündliche Anhörungstermine mit den betroffenen 
Widerspruchsführern und der Bauaufsicht statt.  
 
 
2012:  
 
18 Vorgänge überprüft mit dem Ergebnis: 
 
 9  Vorgänge: Empfehlung gemäß  § 7 (4) Ziffer 7 HessAGVwGO dem Widerspruch nicht 

abzuhelfen 
 
 9 Vorgänge:  noch nicht abschließend geprüft 
 
 
 
 
 
 


